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Mietvertrag Innovationslabor Winterthur

Mietdauer	Beginn:	Mittwoch, 1.1.2025		Zeit: 13:30 Uhr
Ende: 	Mittwoch, 1.1.2025		Zeit: 18:00 Uhr

Mietobjekt	Innovationslabor Grüze, St. Gallerstrasse 133, Winterthur

Das Mietobjekt darf nur zum vertraglich vereinbarten Zweck benützt werden. 

Mietzweck:	Innovationsworkshop für bessere Zusammenarbeit in Winterthur

Anz. Teilnehmer	xx Personen 

Infrastruktur:	45 Stühle / 10 Tische (rund) 
1 Beamer / Keine Leinwand (unruhiger Hintergrund)
Lavabeau mit fliessend Wasser
Stromanschluss (10 Anschlüsse)


Mietzins	Der Mietzins beträgt CHF 200.— pro Tag pauschal. Der Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum, bzw. unbedingt vor der Belegung an das Finanzamt der Stadt Winterthur zu bezahlen.t

☐ Festbankgarnituren	gratis
☐ Tische & Stühle vorbereiten nach Aufstellungsplan 	+ CHF 75.--
☐ 1 Monitor (bis 30 Personen sinnvoll) 	empfohlen*
☐ 1 Beamer (ab 30 Personen sinnvoll)	+ CHF 60.--
☐ 1 Tonanlage (ab 20 Personen sinnvoll)	empfohlen*

*sind durch den Veranstalter zu organisieren, wir empfehlen gerne Partner.

Vertrag	Wir bitten Sie, die ein Exemplar zu unterzeichneten und innert 5 Tagen zu retournieren. Andernfalls wird das Datum wieder zur Verfügung gestellt.



1. Pflichten Mieterschaft

Zur allgemeinen Beachtung

Die Infrastruktur ist vor jeder Benutzung gemäss Inventarliste auf die Vollständigkeit zu prüfen. Bei Differenzen bitte um umgehende Meldung an

· Tiefbauamt@win.ch, oder Tel.  052 267 54 72 zu Handen Herr Marcus Schmid, 
Betreff: «Mängel Innovationslabor Winterthur»

Bei sämtlichem Inventar haftet die Mieterschaft für Beschädigungen und Verluste. Für die Entschädigung wird Ihnen eine Rechnung zugestellt.

Es darf kein Feuer entfacht werden (auch kein Grill). Aussgenommen sind angemeldeteFoodtrucks.

Die Möbilierung (Festbankgarnituren) können selber eingerichtet werden und sind nach Gebrauch wieder ordnungsgemäss zurück zu stellen. Gemietete Geräte/Mobiliar werden durch uns aufgestellt/abgebaut.

Die Lokation muss besenrein verlassen werden, sowie Dekorationen sind mit Klebeband anzubringen und anschliessend rückstandsfrei zu entfernen. Nicht entferntes Deko- und Wegweisermaterial oder eine nötige Nachreinigung wird der Mieterschaft mit Fr. 100.00 in Rechnung gestellt.


2. Übernahme

Die Mieterschaft hat zum Zeitpunkt des Mietantritts das Inventar zu überprüfen. Allfällige Verluste und Beschädigungen, die bei der Rückgabe festgestellt werden, fallen zu Lasten der Mieterschaft.

Schlüsselübernahme / Schlüsselabgabe

Die Schlüsselübergabe / Schlüsselrückgabe erfolgt mittels Schlüssel-Codebox. Das ermöglicht Ihnen den Schlüssel anhand eines Codes, den wir ihnen telefonisch bekannt geben, zu beziehen. Der Schlüsselcode wird nach Zahlungseingang übermittelt.

Reinigung durch die Mieterschaft

Für die Reinigung nach dem Anlass sind durch die Mieterschaft folgende
Vorbereitungen zu treffen:

· Abfall in die vorgesehenen Behältnisse entsorgen
· Die Liegenschaft ist besenrein und Dekofrei abzugeben



Annullierung

Eine allfällige Annullierung ist schriftlich dem Vermieter bis 30 Tage vor Belegungstermin erfolgt, wird eine Umtriebsentschädigung von Fr. 100.00 verrechnet. Annullationen, die verspätet erfolgen, werden mit 100% des Preises gemäss Vertrag verrechnet.

Zu- und Wegfahrt / Nachtruhe

Zufahrt auf das Areal ist für Anlieferung möglich. Grundsätzlich gilt Parkverbot. Ausweichend auf Parkplätze der SBB Bahnhof Grüze (200m).

Übermässigen Lärm (laute Musik etc.) ist möglichst zu vermeiden. Eine entsprechende Rücksichtnahme auf die Umgebung ist angezeigt. Das Abbrennen von Feuerwerk, Fackeln, Finnenkerzen und dergleichen ist grundsätzlich untersagt.

Mietzweck

Die Durchführung von Veranstaltungen extremistischer Gruppierungen und Vereinigungen jeglicher Art in den Räumlichkeiten der Stadt Winterthur ist untersagt. Mietende von Räumlichkeiten des Inovationlabors Winterthur sind verpflichtet, Sinn und Zweck der geplanten Veranstaltungen offenzulegen. Die Vermieterin behält sich vor, die Durchführung von Veranstaltungen, die diesem Grundsatz widersprechen, entschädigungslos zu verbieten – wenn nötig auch nach Vertragsabschluss.

Behördliche Vorschriften

Die Vermieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass die Mieterschaft für die Einhaltung aller allfälligen behördlichen Vorschriften verantwortlich ist. Dies gilt insbesondere für die maximal zulässige Personenzahl gemäss BAG und Feuerpolizei sowie für die Erstellung und Umsetzung von entsprechenden Schutzkonzepten, wenn behördlich angeordnet. Die Mieterschaft bestätigt mit Unterzeichnung dieses Vertrages, die notwendigen Schutzkonzepte selbst zu erarbeiten und insbesondere von den behördlichen Vorschriften (www.bag.admin.ch) Kenntnis zu haben sowie die diesbezüglichen Vorschriften einzuhalten und durchzusetzen.

Versicherung ist Sache der Organisatoren.



Ort, Datum: …………………………….	Winterthur, 27.06.25

Die Mieterschaft:	Die Vermieterin
	Stadt Winterthur
	Tiefbauamt



Unterschrift: ……………………………	(wird per eMail bestätigt)
(oder per eMailbestätigung)
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